
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Christoph Maier AfD  
vom 18.06.2020

Stand der Ermittlungen in der Kuffler-Affäre

Die Staatsanwaltschaft München I führt laut Antwort der Staatsregierung auf eine 
Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Christoph Maier (AfD; Drs. 18/5536) derzeit 
ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der 
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:
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Antwort  
des Staatsministeriums der Justiz  
vom 27.07.2020

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Gegen den in der Antwort zu Frage 5.1 der Schriftlichen Anfrage vom 11. November 
2019 betreffend „Korruptionsverdacht gegen Unternehmergruppe Kuffler – hier: Bereich 
des Staatsministeriums der Justiz“ (Drs. 18/5536) genannten ehemaligen Amtsträger 
der Stadt Wiesbaden verhängte das Amtsgericht München im Strafbefehlsweg wegen 
Vorteilsannahme in zwölf Fällen eine Geldstrafe. Zudem wurde die Einziehung von Wert-
ersatz angeordnet. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.

Das Ermittlungsverfahren gegen den genannten Unternehmer wegen Vorteilsge- 
währung wurde aufgrund dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Das Ver-
fahren gegen den weiteren Beschuldigten wegen Untreue wurde eingestellt, weil die 
durchgeführten Ermittlungen insoweit keinen hinreichenden Tatverdacht ergeben ha-
ben.


	Wie ist der Stand der Ermittlungen?

